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- - XV. Gesctzgcbullgspcriod~ 
DER BUNDESMINISTER 

FUR UNTERRICHT UND JlUNST 

Zl. 10.000/39-Parl/79 Wien, am 30. November 1979 

An die 

PARL&~ENTSDlREKTION 

Parlament 

1017 Wie n 

.;fi{4//.,,8 

1979 -12- 0 4 
zu -121 iJ 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 127/J-NR/79, betreffend die Durchführung 

der jährlichen schulärztlichen Untersuchungen, die 

die Abgeordneten GÄRTNER und Genossen am 9. Oktober 

1979 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt· 

zu beantworteng 

Der Tätigkeitswrnfang der Gemeinde- q 

Sprengel- oder Bezirksärzte ist in erster Linie von 

allgemeinen sanitätsdienstlichen Angelegenheiten 

bestimmt. Hiebei ist die Zuständigkeit des Bundes­

ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz und 

der Landessanitätsdirektionen gegeben und damit auch 

das Einverständnis der Bundesländer Voraussetzung. 

Gemeinde-, Sprengel- oder Bezirksärzte 

haben zweifellos die Qualifikation für diese Tätigkeit 

und führen sie ja in manchen Regionen österreichs schon 

aus. Für das Pflichtschulwesen - dort ist die schul­

ärztliche Betreuung in vielen Bundesländern unbefriedi­

gend - sl.nd als Schulerhalter die Länder und Gemeinden 

zuständig .• 

141/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Ob daher eine Ausweitung des Tätigkeits­

umfanges der genannten Ärzte möglich gemacht werden 

kann, hängt von entsprechenden Verhandlungen der Schul­

erhalter mit den Ärzten ab und bedarf darüberhinaus 

der Zustimmung der Dienstbehörde dieser Ärzte. 

'., .. 
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